
Fachamt: Schul-, Sport-, 
Kindergartenangelegenheiten 
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   Datum: 01.10.2025 

 
 

Beschlussvorlage 
 
  
Waldkindergarten am Arboretum  
hier: Verkauf des Bauwagens 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  Zuständigkeit 

Verwaltungs- und Finanzausschuss 13.11.2025 öffentlich 
Beratung und 

Beschlussfassung 

 
 
Beschlussantrag: 
 

1. Der Bauwagen des Waldkindergartens am Aboretum wird zum aktuellen 
Restbuchwert in Höhe von 64.580,73 an den Interessenten verkauft. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, den entsprechenden Kaufvertrag abzuschließen. 
3. Sollte der Verkauf nicht zustande kommen, wird der Bauwagen auf VEBEG mit 

Mindestgebot (= Restbuchwert) ausgeschrieben und an den Meistbietenden 
veräußert. 

4. Die Verwaltung wird dann beauftragt, alles Weitere in die Wege zu leiten. 
 
 
 
Klimarelevanz: 
 
Dieser Beschluss betrifft keine klimarelevanten Bereiche. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Der Betrieb des Waldkindergartens am Arboretum wurde im Mai 2025 leider aufgrund 
fehlender Nachfrage in Abstimmung mit dem Betreiber eingestellt. 
 
Die Verwaltung hat im Rahmen der Vorstellung der jährlichen Bedarfsplanung am 
22.05.2025 im Gemeinderat berichtet, dass man beabsichtige den Wagen möglichst ohne 
finanzielle Verluste zu verkaufen. 
 
Die Verwaltung war mit verschiedenen Interessenten im Gespräch. Jedoch kam aufgrund 
der fallenden Kinderzahlen und der damit einhergehenden Beendigung der jeweiligen 
Planungen der Kommunen bisher kein Kauf zustande. 
 
Zwischenzeitlich hat sich ein interessierter Käufer gemeldet und den Bauwagen besichtigt. 
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Der Interessent hat sich im Anschluss dazu entschieden ein Angebot in Höhe des 
Restbuchwerts in Höhe von derzeit 64.580,73 € abzugeben (Neupreis waren seinerzeit rund 
75.000 €).  
 
Deshalb schlägt die Verwaltung vor, das Angebot anzunehmen und dem Verkauf 
zuzustimmen. 
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
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